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28.04.2003 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2002 (Haushaltsgesetz 2002) und zur  
Änderung des Gesetzes über staatliche Sportwetten, 
Zahlenlotterien und Zusatzlotterien in Hessen - Drs. 15/2885 
 
 
 
- Einzelplan 19 - 
 
 
Der  Landtag wol le besch l ießen :  
 
Zu Kapitel 19 08  Sonstige Leistungen im Wohnungswesen 
   
Zu Titel 231 51  Anteil des Bundes an den Miet- und 

Lastenzuschüssen nach § 34 Abs. 1 des 
Wohngeldgesetzes. 

 
  Der Ansatz von 141.500.000 EURO wird um 

500.000 EURO auf 141.000.000 EURO 
vermindert. 

 
 
Wiesbaden, 5. November 2001 
 
 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 
Der Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende: 
Kartmann Hahn 
 

Drucksache 15/3220 
(zu Drucksache 15/2885) 

 


